
Regattasegler tun es

regelmäßig, Freizeit-

segler gelegentlich. Das

Boot an den Haken 

nehmen und damit quer

durch Europa fahren, sei

es zu einer Sportveran-

staltung oder auch nur,

um ein neues Revier auf

eigenem Rumpf zu

erkunden. 

Über die Gepflogenheiten auf
fremden Gewässern hat man
sich ja vielleicht noch Gedan-
ken gemacht, aber die Ge-
setze auf ausländischen Stra-
ßen? In einigen Ländern gibt
es nämlich kleine aber feine
Unterschiede, was die Regeln

für den Bootstransport be-
trifft. Auch die erlaubten
Höchstgeschwindigkeiten
sind teilweise in Europa
unterschiedlich. Damit die
Reisekasse nicht schon vor
Zielankunft belastet wird, ha-
ben wir Tipps für die wich-

tigsten Wassersport-Reise-
länder zusammengestellt:
Dänemark: Hier dürfen Ge-
spanne folgende Höchst-
maße haben: Breite 2,55
Meter, Gesamtlänge des Ge-
spanns 18 Meter, wobei der
Anhänger 12 Meter Länge

nicht überschreiten darf. Al-
les, was darüber hinaus
geht, erfordert eine Ausnah-
megenehmigung. Die Höchst-
geschwindigkeit für Autos
mit Bootsanhänger liegt
innerorts bei 50 km / h,
außerorts bei 70 km / h und
auf Autobahnen bei 80 km /
h.
Frankreich: Autos mit Anhän-
ger dürfen 18 Meter lang und
2,55 Meter breit sein. Wer
die zulässigen Grenzen über-
schreitet, benötigt die Aus-
nahmegenehmigung.
Höchstgeschwindigkeit:
Innerorts 50 km/h, außerorts
90 km/h, auf Autobahnen sind
sogar 130 km/h erlaubt. Aller-
dings: Kommt es bei einer Ge-
schwindigkeit von über 100
km/h zu einem Unfall, muss
man mit Einschränkungen
bei der Versicherungsleistung
rechnen, da Anhänger bau-
artbedingt nur bis 100 km/h
zugelassen sind. Wer sein
Boot durch Frankreich trans-
portiert, benötigt außerdem
als  Eigentumsnachweis  ei-
nen Internationalen Boots-

Per Anhänger durch Europa
Wer mit dem Trailer unterwegs ist, muss viel beachten. Fotos: mk

In manchen Fällen möglich, Tempo 100 mit Trailer.



�
schein, (IBS), den es beim
ADAC oder beim DSV gibt.
Italien: Bootsgespanne dür-
fen 2,55 Meter Breite und 18
Meter Länge nicht über-
schreiten. Darüber hinaus
muss jedes überstehende
Teil – also beispielsweise der
Mast – auf dem Anhänger
mit einer Warntafel gekenn-
zeichnet sein, selbst dann,
wenn es weniger als einen
Meter über den Trailer hi-
nausragt. Insgesamt darf
die Ladung nie mehr als 30
Prozent ihrer Gesamtlänge
überstehen. 
Die Warntafel muss vier-
eckig sein, mindestens 50
mal 50 cm messen und aus
rot-weiß schraffiertem, re-
flektierendem Material sein.
Überschreitet man die
Höchstmaße, muss eine Aus-
nahmegenehmigung bei der
Autobahnbehörde oder beim
Straßenamt in Italien bean-
tragt werden. Boote mit
mehr als drei Metern Breite
dürfen nur mit Polizeibeglei-
tung auf die Straße, hier
wäre es sinnvoll, eine Spedi-
tion zu beauftragen oder
doch besser das heimische

Revier zu genießen! Die
Höchstgeschwindigkeiten für
Trailer liegen in Italien inner-
orts bei 50 km/h, außerorts
bei 70 km/h und auf Auto-
bahnen bei 80 km/h.
Niederlande: Auch hier gel-
ten 2,55 Meter Breite und 18
Meter Länge grundsätzlich
als Maximal-Maß. Aller-
dings gibt es eine Aus-
nahme: Fahrzeuge, die in-
klusive der „unteilbaren La-
dung“ (dazu zählen auch
Boote) 22 Meter lang und /
oder 3 Meter breit sind,
brauchen keine Ausnahme-
genehmigung. Die Tempoli-
mits liegen innerorts bei 50
km/h, außerorts und auf
Autobahnen bei 80 km / h.
Schweiz: Es gelten die Maße
12 Meter Länge und 2,55
Meter Breite für den An-
hänger einschließlich Deich-
sel. Gespanne dürfen ins-
gesamt 18,75 Meter lang
sein. Alles was darüber hin-
aus geht, braucht eine
Sondererlaubnis, die man
beim Bundesamt für Polizei-
wesen in der Schweiz be-
kommt. Außerorts und auf
Autobahnen darf nicht

schneller als 80 km / h ge-
fahren werden. 

Während man in Öster-
reich kein Pickerl für den
Anhänger braucht, muss
man in der Schweiz für den
Anhänger eine extra Vig-
nette kaufen.
Österreich: Es gelten 18,75
Meter Länge und 2,55 Meter
Breite für das Gespann. Die
Höchstgeschwindigkeit liegt
für Gespanne bei 100 km / h
auf Autobahnen. Für Ge-
spanne bis 3,5 t, bei denen
das zGG des Anhängers das
Eigengewicht des Zugfahr-
zeuges übersteigt und für
Gespanne über 3,5 t zGG,
gilt 80 km / h. 
Deutschland: Es sind die
Höchstmaße von 2,55 Me-
tern Breite, 18 Metern
Länge und 4 Metern Höhe
einzuhalten. Grundsätzlich
darf man außerorts 80 km/h
nicht überschreiten. Erfül-
len Trailer und Zugfahrzeug
jedoch bestimmte Bedingun-
gen, ist Tempo 100 auf Auto-
bahnen möglich. Seit Ok-
tober 2005 wurden die Be-
dingungen hierfür auch
noch einmal gelockert, was

konkret heißt: Die Bindung
an ein bestimmtes Zug-
fahrzeug ist entfallen. Am
Zugfahrzeug muss keine
Tempo-100-Plakette mehr
angebracht sein. Die einzu-
haltenden Massenverhält-
nisse wurden für bestimmte
Kombinationen erhöht.

Nachwievor muss das
Zugfahrzeug als Pkw oder
anderes mehrspuriges Kraft-
fahrzeug mit maximal 3,5 t
Gesamtgewicht beschrieben
sein, der Anhänger muss
für eine Höchstgeschwindig-
keit von 100 km / h geeignet
sein. Die Anhängerbereifung
darf nicht älter als 6 Jahre
sein und muss mindestens
den Geschwindigkeitsindex
L (120 km / h) aufweisen.
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Infos: 
Mehr Informationen zum 
Fahren mit Anhänger sowie zum
Bootstransport in Europa 
gibt es auch beim ADAC unter
www.adac.de


